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337. Kundmachung: Erklärungen Norwegens zum Europäischen Übereinkommen über die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und
die Wiederherstellung des Sorgerechts

338. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Mietbedin-
gungen des Gemeinschaftszollamtes Arnoldstein
(NR: GP XVI RV 890 AB 978 S. 142. BR: AB 3130 S. 476.)

339. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik über die Förde-
rung und den Schutz von Investitionen
(NR: GP XVII RV 822 AB 917 S. 101. BR: AB 3670 S. 515.)

337. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
4. Juli 1989 betreffend Erklärungen Norwe-
gens zum Europäischen Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen über das Sorgerecht für Kinder

und die Wiederherstellung des Sorgerechts

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat Norwegen mit 22. Mai 1989 folgende
Erklärungen zum Europäischen Übereinkommen
über die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen über das Sorgerecht für Kinder und
die Wiederherstellung des Sorgerechts (BGBl.
Nr. 321/1985, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 116/1989) abgegeben:

Zu Art. 2 Abs. 1:

Als zentrale Behörde wird bestimmt:
The Royal Ministry of
Justice and Police,
The Civil Department

Zu Art. 20 Abs. 2:
Die zwischen den skandinavischen Staaten abge-

schlossenen Abkommen über die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorge-
recht für Kinder werden im Verhältnis zwischen
diesen Staaten anstelle dieses Übereinkommens
angewendet.

Vranitzky

338.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK ÜBER DIE MIETBEDINGUN-
GEN DES GEMEINSCHAFTSZOLLAM-

TES ARNOLDSTEIN

Die Republik Österreich und die Italienische
Republik haben unter Berücksichtigung des am
15. Juli 1985 in Tarvisio abgeschlossenen Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der Italieni-
schen Republik über die finanzielle Beteiligung der
Italienischen Republik an der Errichtung eines als
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Sitz der nebeneinanderliegenden Grenzabferti-
gungsstellen vorgesehenen österreichisch-italieni-
schen Gemeinschaftszollamtes in Arnoldstein und
über die Vermietung von Diensträumen und Anla-
gen an die Italienische Republik folgendes verein-
bart:

Artikel 1

(1) Gegenstand des Abkommens sind die im
österreichisch-italienischen Gemeinschaftszollamt
in Arnoldstein gelegenen Diensträume, Anlagen
und technischen Einrichtungen, wie in Artikel 5 des
vorgenannten Vertrages angeführt.

(2) Das Mietverhältnis, das mit dem Tag der
Inbetriebnahme des Gemeinschaftszollamtes
beginnt, ist auf unbestimmte Dauer begründet.

(3) Als Mietzins für die ersten 60 Jahre gilt der
von der Italienischen Republik (im folgenden
„Mieterin" genannt) gemäß dem vorgenannten
Vertrag an die Republik Österreich (im folgenden
„Vermieterin" genannt) geleistete Kostenbeitrag.
Nach Ablauf der genannten 60 Jahre hat die Miete-
rin an die Vermieterin einen jährlichen Anerken-
nungszins in Höhe von öS 100,— zu leisten, der
jeweils im voraus am 1. Juni eines jeden Jahres fäl-
lig ist.

Artikel 2

(1) Die Mieterin ist verpflichtet, den Mietgegen-
stand in schonender Weise zu gebrauchen. Die lau-
fenden kleineren Instandhaltungsarbeiten im Inne-
ren der von der Vermieterin und von der Mieterin
allein benützten Räume werden von diesen auf
jeweils eigene Kosten vorgenommen.

(2) Die sonstigen Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten am Gemeinschaftszollamt, deren
Durchführung auch die Mieterin beantragen kann,
werden von der Vermieterin vorgenommen, wobei
die anfallenden Kosten von Mieterin und Vermie-
terin zu je 50% zu tragen sind. Sofern nicht Gefahr
im Verzug ist oder die Ausführung der Arbeiten
zur Vermeidung weiterer Schäden nicht dringend
erforderlich ist, wird über Umfang und Zeitpunkt
der Durchführung dieser Arbeiten von der Finanz-
landesdirektion für Kärnten und dem Finanzamt in
Udine einvernehmlich entschieden. Der auf die
Mieterin entfallende Kostenanteil ist innerhalb von
6 Monaten nach Zahlungsaufforderung an die
Finanzlandesdirektion für Kärnten zu überweisen.

(3) Bauliche Änderungen am Mietobjekt ein-
schließlich von Änderungen der haustechnischen
Anlagen dürfen nur einvernehmlich vorgenommen
werden.

Artikel 3

(1) Soweit gemeinsame Betriebskosten von der
Vermieterin getragen werden, erstattet die Mieterin
der Vermieterin hievon 50%.
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(2) Während der Anfangsphase wird die Vermie-
terin der Mieterin die von ihr geleisteten Beträge
regelmäßig mitteilen. Diese Beträge sind nach der
Vorlage der Rechnungen längstens binnen 6 Mona-
ten jeweils unter Angabe des Zahlungsgrundes spe-
sen- und kostenfrei an die Finanzlandesdirektion
für Kärnten zu überweisen.

(3) Sobald anhand der verfügbaren Rechnungen
das ungefähre Ausmaß der jährlichen Belastungen
festgestellt werden kann, wird zu vierteljährlichen
Abschlagszahlungen der voraussichtlich anfallen-
den Beträge übergegangen. Diese Abschlagszahlun-
gen werden mit Fälligkeit 1. Jänner, 1. April, 1. Juli
und 1. Oktober zu leisten sein. Die Endabrechnung
für das abgelaufene Jahr wird jeweils nach Vorlie-
gen sämtlicher Rechnungen, spätestens aber bis
Ende des folgenden Jahres vorgenommen. Im Falle
der Beendigung des Mietverhältnisses werden die
Betriebskosten innerhalb eines Jahres nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses abgerechnet.

Artikel 4

Die Vermieterin und die Mieterin verpflichten
sich, jede wirtschaftliche Werbung im Bereich des
Gemeinschaftszollamtes zu unterlassen. Künstleri-
sche Ausschmückungen sind zulässig.

Artikel 5

Durch die im vorgenannten Vertrag vorgesehene
teilweise Überlassung des Mietgegenstandes an den
ACI tritt keine Änderung der Rechte und Pflichten
der Mieterin und der Vermieterin ein. Eine gänzli-
che oder sonstige teilweise Überlassung des Miet-
gegenstandes an den ACI oder an Dritte ist nicht
zulässig.

Artikel 6

Die Mieterin und die Vermieterin vereinbaren,
daß im Falle nicht fristgerecht geleisteter Zahlun-
gen Verzugszinsen in der Höhe des offiziellen Dis-
kontsatzes, der zu dem in Betracht kommenden
Zeitraum in Österreich in Kraft ist, zu entrichten
sind.

Artikel 7

(1) Streitigkeiten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens werden, soweit
möglich, durch die Vertragsstaaten gütlich beige-
legt.

(2) Kann eine Streitigkeit nicht gütlich beigelegt
werden, so findet das in Artikel 27, Absätze 2 und 3
des Abkommens zwischen der Republik Österreich
und der Italienischen Republik über die Regelung
der nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungs-
stellen und die Grenzabfertigung während der
Fahrt vom 29. März 1974 vorgesehene Verfahren
Anwendung.
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Artikel 8

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem Zeit-
punkt in Kraft, in dem die beiden Vertragsstaaten
einander auf diplomatischem Wege schriftlich mit-
teilen, daß die von der jeweiligen Rechtsordnung
für das Inkrafttreten vorgesehenen Verfahren
durchgeführt wurden. Es wird auf unbestimmte
Zeit in Kraft bleiben und kann frühestens 10 Jahre
nach seinem Inkrafttreten unter Einhaltung einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist auf diplomati-
schem Wege schriftlich gekündigt werden, falls die
beiden Vertragsstaaten nicht einvernehmlich etwas
anderes beschließen.

Geschehen zu Rom am 12. September 1985 in
zwei Urschriften in italienischer und deutscher
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist.

Für die Italienische Republik:
Fioret m. p.

Für die Republik Österreich:
Hinteregger m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. 8 des Abkommens wurden am 2. Juni bzw. 8. Juni 1989 abgegeben; das
Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 8 mit 8. Juni 1989 in Kraft getreten.

Vranitzky

339.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER UNGARISCHEN
VOLKSREPUBLIK ÜBER DIE FÖRDE-
RUNG UND DEN SCHUTZ VON INVE-

STITIONEN

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH UND DIE
UNGARISCHE VOLKSREPUBLIK, im folgen-
den die „Vertragsparteien" genannt,

VON DEM WUNSCHE GELEITET, günstige
Voraussetzungen für eine größere wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu
schaffen;

IN DER ERKENNTNIS, daß die Förderung
und der Schutz von Investitionen die Bereitschaft
zur Vornahme solcher Investitionen stärken und
dadurch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung
der Wirtschaftsbeziehungen leisten können,
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SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Definitionen

Für die Zwecke dieses Abkommens

(1) umfaßt der Begriff „Investition" alle der Aus-
übung einer selbständigen Erwerbstätigkeit dienen-
den Vermögenswerte, insbesondere, aber nicht aus-
schließlich:

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen
Sachen sowie sonstige dingliche Rechte und
Sicherungsrechte, wie Hypotheken, Zurück-
behaltungsrechte, Pfandrechte, Nutzungs-
rechte und ähnliche Rechte;

b) Anteilsrechte und andere Arten von Beteili-
gungen an Unternehmen;

c) Ansprüche auf Geld, das übergeben wurde,
um einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen,
oder Ansprüche auf Leistungen, die einen
wirtschaftlichen Wert haben;

d) Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte wie
Erfinderpatente, Handelsmarken, gewerbli-
che Muster und Modelle sowie Gebrauchs-
muster, technische Verfahren, Know-how,
Handelsnamen und Goodwill;

e) öffentlich-rechtliche Konzessionen für die
Aufsuchung und Gewinnung von Naturschät-
zen;

(2) bezeichnet der Begriff „Investor"
a) jede natürliche Person, die die Staatsangehö-

rigkeit einer Vertragspartei besitzt und im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
eine Investition tätigt;

b) jede juristische Person, Organisation oder
Vereinigung, mit oder ohne Rechtspersön-
lichkeit, die gemäß den Gesetzen einer Ver-
tragspartei rechtmäßig geschaffen wurde,
ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieser Vertrags-
partei hat und die im Hoheitsgebiet der ande-
ren Vertragspartei eine Investition tätigt;

(3) bezeichnet der Begriff „Erträge" diejenigen
Beträge, die eine Investition erbringt, insbesondere,
aber nicht ausschließlich, Gewinne, Zinsen, Kapi-
talzuwächse, Dividenden, urheberrechtliche Tan-
tiemen, Lizenzgebühren und andere Entgelte;

(4) umfaßt der Begriff „Enteignung" auch eine
Verstaatlichung oder sonstige Maßnahme mit glei-
cher Wirkung.

Artikel 2

Förderung und Schutz von Investitionen

(1) Jede Vertragspartei fördert nach Möglichkeit
in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen der Investoren
der anderen Vertragspartei, läßt diese in Überein-
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Stimmung mit ihren Rechtsvorschriften zu und
behandelt sie in jedem Fall gerecht und billig.

(2) Investitionen, die in Übereinstimmung mit
den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei in
ihrem Hoheitsgebiet von Investoren der anderen
Vertragspartei vorgenommen sind, genießen den
vollen Schutz dieses Abkommens. Erträge aus den
Investitionen und im Fall ihrer Wiederanlage auch
deren Erträge genießen den gleichen Schutz wie
die Investition. Die Wiederanlage, rechtliche
Erweiterung, Veränderung oder Umwandlung
einer Investition gilt als neue Investition.

Artikel 3

Behandlung von Investitionen

(1) Jede Vertragspartei behandelt Investitionen
von Investoren der anderen Vertragspartei, die in
ihrem Hoheitsgebiet nach Einhaltung aller für ihre
Errichtung und Nutzung geltenden Rechtsvor-
schriften begründet worden sind, nicht weniger
günstig als Investitionen eigener Investoren oder
von Investoren dritter Staaten.

(2) Jede Vertragspartei behandelt in ihrem
Hoheitsgebiet die Betätigung der Investoren der
anderen Vertragspartei in bezug auf eine Investi-
tion, insbesondere hinsichtlich ihrer Verwaltung,
Verwendung, ihres Gebrauchs und ihrer Nutzung,
nicht weniger günstig als die Betätigung eigener
Investoren oder von Investoren dritter Staaten.

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens,
wonach die Behandlung von Investoren der ande-
ren Vertragspartei nicht weniger günstig sein darf
als diejenige, die Investoren eines dritten Staates
zuerkannt wird, können nicht dahingehend ausge-
legt werden, daß sie eine Vertragspartei verpflich-
ten, den Investoren der anderen Vertragspartei den
gegenwärtigen oder künftigen Vorteil einer
Behandlung, einer Präferenz oder eines Privileges
einzuräumen, welcher sich ergibt aus

a) einer Zollunion, einem gemeinsamen Markt,
einer Freihandelszone oder der Zugehörigkeit
zu einer Wirtschaftsgemeinschaft;

b) einem internationalen Abkommen, einer Ver-
einbarung oder innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften über Steuerfragen;

c) Regelungen zur Erleichterung des Grenzver-
kehrs.

Artikel 4

Entschädigung

(1) Investitionen von Investoren einer Vertrags-
partei dürfen im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei nur im öffentlichen Interesse, auf Grund
eines rechtmäßigen Verfahrens und gegen Entschä-
digung enteignet werden. Die Entschädigung muß
dem Wert der Investition unmittelbar vor dem Zeit-
punkt entsprechen, in dem die tatsächliche oder
drohende Enteignung öffentlich bekannt wurde.
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Die Entschädigung muß ohne ungebührliche Ver-
zögerung geleistet werden und ist bis zum Zeit-
punkt der Zahlung mit dem üblichen bankmäßigen
Zinssatz jenes Staates, in dessen Hoheitsgebiet die
Investition durchgeführt wurde, zu verzinsen; sie
muß tatsächlich verwertbar und frei transferierbar
sein. Spätestens im Zeitpunkt der Enteignung muß
in geeigneter Weise für die Festsetzung und Lei-
stung der Entschädigung Vorsorge getroffen sein.

(2) Enteignet eine Vertragspartei die Vermö-
genswerte einer Gesellschaft, die in Anwendung
von Artikel 1 Absatz 2 dieses Abkommens als ihre
eigene Gesellschaft anzusehen ist, und an welcher
ein Investor der anderen Vertragspartei Anteile
besitzt, so wendet sie die Bestimmungen des Absat-
zes 1 dieses Artikels dergestalt an, daß die ange-
messene Entschädigung dieses Investors sicherge-
stellt wird.

(3) Dem Investor steht das Recht zu, das Vorlie-
gen der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 durch
die zuständigen Organe der Vertragspartei, welche
die Enteignung veranlaßt hat, überprüfen zu lassen.

(4) Dem Investor steht das Recht zu, die Höhe
der Entschädigung für die Enteignung durch die
zuständigen Organe der Vertragspartei, welche die
Enteignung veranlaßt hat, oder durch ein interna-
tionales Schiedsgericht gemäß Artikel 8 überprüfen
zu lassen.

(5) Hinsichtlich der in Absatz 1, Absatz 2,
Absatz 3 und Absatz 4 dieses Artikels geregelten
Angelegenheiten werden Investoren einer Vertrags-
partei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
nicht weniger günstig behandelt als eigene Investo-
ren oder Investoren dritter Staaten.

(6) Investoren einer Vertragspartei und gemein-
same Unternehmen mit Beteiligung von Investoren
einer Vertragspartei, die im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei durch Krieg, andere
bewaffnete Auseinandersetzungen, Ausnahmezu-
stand oder andere vergleichbare Ereignisse Verlu-
ste an ihren Investitionen erleiden, werden von die-
ser anderen Vertragspartei hinsichtlich aller Maß-
nahmen, die sie in diesem Zusammenhang trifft,
nicht weniger günstig behandelt als eigene Investo-
ren oder Investoren dritter Staaten.

Artikel 5

Überweisungen

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet den Inve-
storen der anderen Vertragspartei ohne ungebührli-
che Verzögerung den freien Transfer in frei kon-
vertierbarer Währung der im Zusammenhang mit
einer Investition stehenden Zahlungen, insbeson-
dere, aber nicht ausschließlich,

a) des Kapitals und zusätzlicher Beträge zur
Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Inve-
stition;
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b) von Beträgen, die zur Abdeckung von Ausga-
ben im Zusammenhang mit der Verwaltung
der Investition bestimmt waren;

c) der Erträge;
d) der Rückzahlung von Darlehen;
e) des Erlöses im Falle vollständiger oder teil-

weiser Liquidation oder Veräußerung der
Investition;

f) von Entschädigungen gemäß Artikel 4
Absatz 1.

(2) Die Behandlung gemäß Absatz 1 dieses Arti-
kels darf nicht weniger günstig sein als diejenige,
die Investoren dritter Staaten gewährt wird.

(3) Die Überweisungen gemäß diesem Artikel
erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der
Überweisung jeweils gelten. Die Bankgebühren
werden gerecht und angemessen sein.

Artikel 6

Eintrittsrecht

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr
hiezu ermächtigte Institution ihren Investoren Zah-
lungen auf Grund einer Garantie für eine Investi-
tion im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei,
so erkennt diese andere Vertragspartei, unbescha-
det der Rechte des Investors der erstgenannten
Vertragspartei aus Artikel 8 und der Rechte der
erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 9, die
Übertragung aller Rechte oder Ansprüche dieser
Investoren kraft Gesetzes oder auf Grund Rechts-
geschäfts auf die erstgenannte Vertragspartei an.
Ferner erkennt die andere Vertragspartei den Ein-
tritt der erstgenannten Vertragspartei in alle diese
Rechte oder Ansprüche an, welche die erstgenannte
Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr
Rechtsvorgänger auszuüben berechtigt ist. Für den
Transfer der an die betreffende Vertragspartei auf
Grund der übertragenen Ansprüche zu leistenden
Zahlungen gelten Artikel 4 und Artikel 5 sinnge-
mäß.

Artikel 7

Andere Verpflichtungen

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei oder aus völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen, die neben diesem Abkommen zwi-
schen den Vertragsparteien bestehen oder in
Zukunft begründet werden, eine allgemeine oder
besondere Regelung, durch die den Investitionen
der Investoren der anderen Vertragspartei eine
günstigere Behandlung als nach diesem Abkommen
zu gewähren ist, so geht diese Regelung dem vor-
liegenden Abkommen insoweit vor, als sie günstiger
ist.

(2) Jede Vertragspartei hält jede vertragliche
Verpflichtung ein, die sie gegenüber Investoren der
anderen Vertragspartei in bezug auf von ihr geneh-
migte Investitionen in ihrem Hoheitsgebiet über-
nommen hat.
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Artikel 8

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten

(1) Entstehen zwischen einer Vertragspartei und
einem Investor der anderen Vertragspartei Mei-
nungsverschiedenheiten aus einer Investition, so
werden diese so weit wie möglich zwischen den
Streitparteien freundschaftlich beigelegt. Kann eine
solche Meinungsverschiedenheit nicht freund-
schaftlich beigelegt werden, dann hat der Investor
alle innerstaatlichen verwaltungsrechtlichen und
gerichtlichen Rechtsmittel auszuschöpfen.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf
Grund von Artikel 4 Absatz 4 oder Artikel 5 nicht
innerhalb von achtzehn Monaten ab einer schriftli-
chen Mitteilung hinreichend bestimmter Ansprüche
in einer in Absatz 1 vorgesehenen Weise beigelegt
werden, wird die Meinungsverschiedenheit auf
Antrag der Vertragspartei oder des Investors der
anderen Vertragspartei zur Durchführung eines
Vergleichsverfahrens oder eines Schiedsverfahrens
dem Internationalen Zentrum für die Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten unterbreitet, welches
durch die Konvention über die Beilegung von Inve-
stitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staats-
angehörigen anderer Staaten, die am 18. März
1965 in Washington zur Unterschrift aufgelegt
wurde, geschaffen wurde. Im Falle eines Schieds-
verfahrens stimmt jede Vertragspartei, auch ohne
Vorliegen einer individuellen Schiedsvereinbarung
zwischen einer Vertragspartei und einem Investor,
durch dieses Abkommen unwiderruflich im vorhin-
ein zu, solche Meinungsverschiedenheiten dem
Zentrum zu unterbreiten und den Schiedsspruch als
bindend anzuerkennen. Diese Zustimmung bein-
haltet den Verzicht auf das Erfordernis, daß das
innerstaatliche Verwaltungs- oder Gerichtsverfah-
ren erschöpft worden ist.

Artikel 9

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwen-
dung dieses Abkommens sollen, soweit wie mög-
lich, durch freundschaftliche Verhandlungen beige-
legt werden.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit inner-
halb von sechs Monaten nicht beigelegt werden, so
wird sie auf Verlangen einer der beiden Vertrags-
parteien einem Schiedsgericht unterbreitet.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall
gebildet, indem jede Vertragspartei ein Mitglied
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehö-
rigen eines dritten Staates als Vorsitzenden einigen,
der von den Regierungen der beiden Vertragspar-
teien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb
von zwei Monaten, nachdem die eine Vertragspar-
tei der anderen mitgeteilt hat, daß sie die Mei-
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nungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unter-
breiten will, der Vorsitzende innerhalb von weite-
ren zwei Monaten zu bestellen.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prä-
sidenten des Internationalen Gerichtshofes bitten,
die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
Besitzt der Präsident des Internationalen Gerichts-
hofes die Staatsangehörigkeit einer der beiden Ver-
tragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund
verhindert, so kann der Vizepräsident oder im Falle
seiner Verhinderung das dienstälteste Mitglied des
Internationalen Gerichtshofes unter denselben Vor-
aussetzungen eingeladen werden, die Ernennungen
vorzunehmen.

(5) Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren
selbst.

(6) Das Schiedsgericht soll auf Grund dieses
Abkommens sowie auf Grund der allgemein aner-
kannten Regeln des Völkerrechtes entscheiden. Es
entscheidet mit Stimmenmehrheit; die Entschei-
dung ist endgültig und bindend.

(7) Jede Vertragspartei trägt die Kosten ihres
Mitglieds und ihrer Vertretung in dem Schiedsver-
fahren; die Kosten des Vorsitzenden sowie die son-
stigen Kosten werden von den beiden Vertragspar-
teien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht
kann jedoch in seiner Entscheidung eine andere
Kostenregelung treffen.

Artikel 10

Anwendung dieses Abkommens

Dieses Abkommen gilt für Investitionen, die
Investoren der einen Vertragspartei in Übereinstim-
mung mit den Rechtsvorschriften der anderen Ver-
tragspartei in deren Hoheitsgebiet nach dem 1. Jän-
ner 1973 vorgenommen haben.

Artikel 11

Inkrafttreten und Dauer

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation
und tritt am ersten Tage des dritten Monats in
Kraft, der auf den Monat folgt, in welchem die
Ratifikationsurkunden ausgetauscht worden sind.

(2) Das Abkommen bleibt zehn Jahre lang in
Kraft; nach deren Ablauf wird es auf unbegrenzte
Zeit verlängert, sofern nicht eine der beiden Ver-
tragsparteien das Abkommen mit einer Frist von
zwölf Monaten schriftlich kündigt. Nach Ablauf
von zehn Jahren kann das Abkommen jederzeit
gekündigt werden, bleibt jedoch nach erfolgter
Kündigung noch ein Jahr in Kraft.

(3) Für Investitionen, die bis zum Zeitpunkt des
Außerkrafttretens dieses Abkommens vorgenom-
men worden sind, gelten die Artikel 1 bis 10 noch
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für weitere zehn Jahre vom Tage des Außerkraft-
tretens des Abkommens an.

GESCHEHEN zu Budapest, am 26. Mai 1988,
in zwei Urschriften, jede in deutscher und ungari-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
authentisch ist.

Für die Republik Österreich:

Dr. Mock

Für die Ungarische Volksrepublik:

Dr. Villányi

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 26. Juni 1989 ausgetauscht; das Abkommen tritt daher gemäß seinem Art. 11 Abs. 1
mit 1. September 1989 in Kraft.

Vranitzky
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